Wider die Grauzonen

Eine kleine Einführung ins Thema Menschenrechte

«Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.» So stellt Artikel 1 der Allgemeinen Menschenrechtserklärung von 1948 fest, - Teil einer grossen Charta des Neuanfangs nach den Greueln des Zweiten Weltkriegs.

Fast fünfzig Jahre sind seither verstrichen, begleitende Vertragswerke sind entstanden, mit ihnen z.T. auch Institutionen, die über die Einhaltung der Menschenrechte wachen, sie aus dem Deklaratorischen herausheben und selbst der «Erklärung» eine mehr als bloss moralische Würde verleihen. Da und dort ist in einem langwierigen Prozess gar das Heiligtum der nationalstaatlichen Souveränität angetastet worden: Interesse an den Menschenrechten in einem andern Land kann heute nicht mehr einfach als «Einmischung in innere Angelegenheiten» vom Tisch gewischt werden. Beispielsweise ist zur Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) ein Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte entstanden, an den Angehörige eines Landes unter bestimmten Voraussetzungen mit einer Individualklage gelangen können. Zu erinnern ist auch an den langen Prozess der KSZE-Verhandlungen, in dem gerade um jene «Permeabilität» der Staaten hart gerungen wurde.

Das alles sind beachtliche Ergebnisse, Schritte in völkerrechtliches Neuland
, die nicht genug gelobt werden können. Das, was noch getan werden muss, ist aber heute fast unübersehbar, denn die Realität ist ein erschreckender Kontrapunkt zu dem geworden, was die Allgemeine Menschenrechtserklärung postuliert
:

- Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person: 14 Millionen Kinder sterben weltweit pro Jahr, bevor sie das Alter von fünf Jahren erreicht haben.

- Freiheit von Sklaverei: Etwa 200 Millionen Menschen leben unter Umständen, die der Sklaverei gleichkommen; davon sind etwa 100 Millionen Kinder.

- Freiheit von Folter: Aus über hundert Ländern, der Hälfte aller Länder der Welt, werden Folter und Misshandlung von Gefangenen in Polizeistationen, Gefängnissen oder in speziellen Zentren berichtet.

- Recht auf einen fairen Prozess: Fast 300000 politische Gefangene werden ohne Anklage oder Prozess festgehalten.

- Rede- und Versammlungsfreiheit: Gewissensgefangene gibt es in mehr als 60 Ländern, also in ungefähr einem Drittel aller Staaten.

- Recht auf Asyl vor Verfolgung: Etwa 17 Millionen politische Flüchtlinge gibt es auf der Welt, dazu zwischen 12 und 24 Millionen «displaced persons». Etwa 5% davon suchen ihren Weg aus dem Süden in die Länder des Nordens.

- Recht auf politische Partizipation: Weltweit gesehen stellen die Frauen bloss 14% aller gewählten Parlamentsmitglieder.

- Recht auf Arbeit und gleichen Lohn: Nach UNO-Angaben von 1980 leisten Frauen mehr als zwei Drittel aller Arbeitsstunden auf der Welt, verdienen dabei 10% des Welteinkommens und besitzen einen Hundertstel des Weltvermögens. (Waren die Schwestern bei der «Brüderlichkeit» am Ende doch nicht mitgemeint?) - In den OECD-Ländern allein gibt es heute etwa 30 Millionen Arbeitslose.

Recht auf Nahrung: Ein Viertel der Weltbevölkerung hat nicht genug zu essen, und etwa eine Milliarde Menschen hungert.

- Recht auf medizinische Versorgung: Anderthalb Milliarden haben keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung, 45000 Kinder unter fünf Jahren sterben täglich an den Folgen von Hunger und Krankheit.

- Recht auf Bildung: 130 Millionen haben keinen Zugang zu Schulbildung. Eine Milliarde Erwachsener sind Analphabeten, davon sind 600 Millionen Frauen.

Fazit: Die Verletzung von Menschenrechten ist weltweit fast endemisch geworden und hat Züge einer oft beinahe dominanten Schattenkultur angenommen.

Individuelle, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte

Am Beginn unserer Aufzählung standen die klassischen, individuellen Schutzrechte. Sie haben ihren Ursprung in spezifischen geschichtlichen Erfahrungen westlicher Länder, doch ist ihre Legitimation davon ablösbar: Über den Kontext ihrer Entstehung hinaus bezeichnen sie ein Gut, das fundamental zum Menschen gehört und unter allen Umständen geschützt werden muss.

Oft hat der Westen selbst jedoch dieses Gut auf eine ethnozentrischere Art verstanden. Die klassischen Menschenrechte hat er immer wieder als die Menschenrechte betrachtet. Das heisst nicht, dass sie durchwegs auch beachtet worden wären, aber ihre Missachtung wurde jedenfalls den nicht-westlichen Ländern, den Ländern des Südens und dem Ostblock immer wieder vorgeworfen - oft mit strategischen Nebenabsichten, etwa wenn es darum ging, ein missliebiges Regime zu destabilisieren. Es sind Rechte, wie sie auch im Internationalen Pakt über staatsbürgerliche und politische Rechte von 1966, einem Kind des Westens, festgehalten sind.

Der Ostblock und der Süden hingegen standen hinter dem andern UNO-Pakt aus demselben Jahr, dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Subjekt, Träger der Rechte ist hier nicht der einzelne Mensch, sondern ein ganzes Volk, und insofern ihm diese Rechte zukommen, so wird vorausgesetzt, können auch Einzelne in ihm zu ihrem Recht kommen. Am Beginn dieser Erklärung steht deshalb ein Abschnitt über das Selbstbestimmungsrecht der Völker, - im Hintergrund steht der Kampf gegen Kolonialismus und Rassismus. (Die Schweiz hat beide Pakte erst 1992 ratifiziert. - Die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte stehen auch bei der Europäischen Sozialcharta im Vordergrund, der die Schweiz noch nicht beigetreten ist, - nicht beitreten konnte, weil verschiedene ihrer Gesetze wesentlichen Forderungen dieses Dokuments widersprechen.)

Die obige Liste von Menschenrechten und ihrer Verletzung macht deutlich, dass es individuelle Menschenrechte kaum geben kann, wo ihnen nicht wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte den Boden bereiten. Menschenrechte sind unteilbar, auch in diesem Sinn. Gerade die Entwicklungen der Gegenwart belegen dies. 

Dennoch haben strukturelle Massnahmen, die Menschenrechte fördern könnten, heute kaum Konjunktur: Sie sind oft Gegenstand von rhetorischen Übungen, rechtliche Verfahrensordnungen für ihre Durchsetzung fehlen dagegen weitgehend, so dass sie der Freiwilligkeit, den Launen der Weltpolitik oder auch Sparübungen des Nordens anheimfallen. Hinzu kommt, dass der Zerfall des Ostblocks diesen Rechten einen zwar oft heuchlerischen, aber dennoch wichtigen Anwalt genommen hat, - uns aber fehlt seither der wichtigste Konkurrent, der uns nötigte, die Härten des Kapitalismus etwas abzufedern. 

Verschlechterte Rahmenbedingungen

Übriggeblieben ist die Deregulierung. Sie ist auch eine der Menschenrechte, denn hinter allem, auch hinter den individuellen Menschenrechten, steht letztlich das Recht auf eine soziale und internationale Ordnung, in der diese Rechte voll realisiert werden können. (Es ist offensichtlich, dass in diesem Zusammenhang auch die Forderung nach «nachhaltiger Entwicklung» und damit die Frage nach dem Umgang mit der Natur ihren Ort hat.) Doch gerade hier bewegt sich die Entwicklung heute in die falsche Richtung: Die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Verwirklichungsbedingungen individueller Menschenrechte haben sich verschlechtert und verschlechtern sich weiter.

- Seit 1960 hat sich der Einkommensunterschied zwischen Arm und Reich verschärft: Die reichsten 20% der Weltbevölkerung hatten damals mit 70,2% am Welt-Bruttosozialprodukt teil, heute sind es 82,7%; der Anteil der ärmsten 20% dagegen ist in dieser Zeit von 2,3% auf 1,4% gefallen.

- Die totale Verschuldung der Entwicklungsländer hat sich zwischen 1970 und 1990 verdreizehnfacht.

- In den letzten vier Jahrzehnten hat es mehr als 200 bewaffnete Konflikte gegeben, die zusammen mehr Opfer gefordert haben als der Zweite Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg waren etwas mehr als die Hälfte der Opfer Zivilpersonen, heute sind es fast 90%

Verlust des Bezuges

Auch der Diskurs über Menschenrechte hat sich verändert: Man tritt heute forscher auf als noch vor zehn Jahren. Einige haben es zwar schon immer getan, etwa ein Haudegen wie Lee Kuan Yew, Premierminister von Singapore und gelernter Jurist(!), der sich rühmte, das wäre ja noch schöner, wenn in seinem Land «so einer» (ein Subversiver) auch noch einen Prozess bekäme (wo es doch gerade Sache des Prozesses wäre festzustellen, ob es sich wirklich um «so einen» handelt). 

Wesentlicher jedoch ist: Während Staaten wie Indonesien, Iran, China oder Pakistan früher darauf Wert legten abzustreiten, dass es bei ihnen überhaupt Menschenrechtsverletzungen gebe, ist es heute möglich geworden, offensiv aufzutreten und die Kritiker zu kritisieren. Man brandmarkt etwa das «westliche» Konzept der Menschenrechte: Ahmad Kamal, Pakistans Repräsentant bei der UNO in Genf, bemängelt die «nur westlichen Werte» und plädiert für «regionale Vielfalt»
, - wozu für ihn wohl auch jene Strafen der Scharia gehören, die offensichtlich fundamentalen UN-Normen widersprechen. (Er übersieht dabei geflissentlich all jene, die sich im Land selbst mit Hartnäckigkeit und Verwegenheit für grundlegende Menschenrechte wehren und dabei oft im Gefängnis landen.) Die Heuchelei drapiert sich postmodern ins Gewand des kulturellen Relativismus und der «Political Correctness».
 

Schlimm ist, dass eine ähnliche Philosophie auch bei uns an Boden gewinnt. Ich denke nicht an Strebel und an Hoyerswerda, sondern an die subtileren und legalen Formen der Aufweichung von Menschenrechten, wie sie im helvetischen Verwaltungs-Alltag, besonders in der Ausländerpolitik, gemacht werden: Menschenrechte - ja, heisst es da, - aber es ist nicht für alle dasselbe gut! Menschenrechte sind teilbar geworden und werden täglich relativiert
: 

- Wie anders sollen wir es denn verstehen, wenn heute in der Schweiz Folter an sich nicht asylrelevant ist, sondern nachgewiesen werden muss, dass sie das «landesübliche Mass» übersteigt? (Es ist ja schon verschiedentlich darauf hingewiesen worden, dass, wenn das Netz so gesponnen wird, die Juden des Zweiten Weltkriegs auch heute wieder an der Landesgrenze zurückgehalten würden!)

- Wie anders sollen wir es verstehen, wenn man von Ländern spricht, in denen sich als Folge eines Krieges der Respekt für Menschenrechte ein «stabil tiefes Niveau» erreicht habe, - was in den Augen der Behörden nicht ein Grund der Asylgewährung, sondern seiner Verweigerung ist! 

- Oder wie anders sollen wir es verstehen, wenn die Schweiz wegen ihres Drei-Kreise-Modells der Ausländerpolitik dem Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung bestenfalls mit Vorbehalt wird beitreten können? - Das Modell unterscheidet drei Klassen von «Rekrutierungsgebieten» für Arbeitskräfte: a) EG- und EFTA-Staaten; b) USA und Kanada; c) alle übrigen Staaten. Der Bundesrat kommt in seinem Bericht
 zwar zum Schluss, ein Beitritt (mit Vorbehalt) sei möglich. Interessant sind aber die Argumente: (1) die Unterscheidung nach Herkunft verfolge keine rassendiskriminierenden Ziele(!); (2) andere «wirtschaftlich überdurchschnittlich entwickelte» Staaten machten ähnliche Einschränkungen der Einwanderung; (3) das fragliche Übereinkommen wolle «in erster Linie rassische Diskriminierungen zwischen Bürgern und Bürgerinnen eines Staates beseitigen».

Das Verschwimmen der Sprache

Der Diskurs über Menschenrechte droht in eine Grauzone zu rutschen. Wo früher Menschenrechte eine Grenze bezeichneten, die unter keinen Umständen überschritten werden darf, werden sie jetzt Gegenstand von opportunistischen Differenzierungen. Man denke nicht, dass dies nicht auf uns selbst zurückschlagen werde! Im alltäglichen Umgang mit halben Wahrheiten gewinnt moralische Korruption an Boden. Sprache und Begriffe werden kontaminiert, Instrumente, die dazu da wären, damit wir in allseitiger öffentlicher Kommunikation die Wahrheit finden und im Umgang mit ihr vertraut bleiben. Man verstehe mich recht: Es mag Gründe geben, bestimmte Asylsuchende nicht aufzunehmen, das will ich nicht bestreiten. Dann soll man das auch so sagen. Wer aber so schwammig zu denken beginnt, betritt eine schiefe Ebene und gerät eines Tages ins Schlittern.

Menschenrechte dürfen nicht auf diese Weise relativiert werden. Immer schon - und aus sachlicher Notwendigkeit heraus - sind sie aber Gegenstand einer gegenseitigen Relativierung gewesen: Die drei «Sachmomente» von Freiheit, Gleichheit und Teilhabe sind nur «unter Berücksichtigung ihrer Korrelation untereinander auszulegen»
 und zu realisieren, sonst entstehen Einseitigkeiten, die gerade den intendierten Zweck untergraben. Damit ist auch gesagt, dass sie - formuliert in Anlehnung an Wendungen, die in menschenrechtlichen Vertragswerken gebraucht werden - nur solchen Einschränkungen unterworfen werden dürfen, die mit der Natur der Menschenrechte und ihrer eigentlichen Intention vereinbar sind. (Eines der krassesten Beispiele dafür, wie diese Regel missachtet wird, ist das Argument, mit dem Unterschriften für das (zustandegekommene) «Referendum gegen Antischweizerische Strafgesetze gegen 'Rassendiskriminierung'» gesammelt wurden: Wir sind für Meinungs-, Rede- und Gewerbefreiheit - und deshalb gegen das «Maulkorbgesetz»!

Aufgaben der Kirchen

(1) Dass es in Europa eine Entwicklung der Menschenrechte gegeben hat, wie wir sie kennen, ist kaum ohne die christliche Tradition, ohne ihr Gottes- und Menschenbild denkbar.
 Allerdings mussten die Menschenrechte oft gerade gegen die Kirchen durchgesetzt werden, und die Kirchen haben bis heute Mühe bekundet, mit der autonomen Menschenwürde umzugehen, wie sie den Menschenrechten eigen ist. Letztes Beispiel: Die gewundenen Ausführungen der römischen Enzyklika Veritatis Splendor zur Funktion des Gewissens. Und noch 1977 ist in einer Studie des Reformierten Weltbundes davon die Rede, dass der grundelegende Beitrag des christlichen Glaubens zu den Menschenrechten «in der Begründung der fundamentalen Menschenrechte aus dem Recht Gottes auf den Menschen» bestehe: Die Menschenrechte seien also gerade «nicht im Wesen des Menschen fundiert»!

Demgegenüber ginge es m.E. theologisch darum, den Anspruch der Menschenrechte gerade aus dem Wesen des Menschen heraus besser zu verstehen: Auch die Kirchen müssen Menschenrechte als Teil eines fundamentalen menschlichen Erbes verstehen lernen, schon um der Dialogfähigkeit willen.
 

(2) Die Unteilbarkeit der Menschenrechte verlangt innerhalb der Kirchen nach mehr Zusammenarbeit: Menschenrechts-Dienststellen, diakonische Werke, Migrations- und Asyl-Hilfsstellen, Ämter für Mission und Oekumene, Missionsgesellschaften, - sie haben es alle mit verschiedenen Aspekten der Menschenrechte zu tun und dürfen nicht, wie das bisher oft der Fall gewesen ist, weitgehend unabhängig voneinander - und oft in einer gewissen Konkurrenz - operieren. Dass staatliche Institutionen Mühe haben, der Komplexität der Menschenrechte gerecht zu werden, ist verständlich. Sie können sich kaum darüber hinwegsetzen, dass Asylrecht und Entwicklungszusammenarbeit zwei verschiedene Dinge sind. Die Kirche dürfte und müsste hier weniger schwerfällig sein und ein Beispiel setzen.

(3) Eine der wichtigsten Aufgaben der Kirchen sehe ich heute darin, mit Wort und Tat der relativierenden Aufweichung entgegenzuwirken. Gerade ein Denkanstoss, wie der zivile Widerstand eines sogenannten «Kirchenasyls», ist vielleicht eine der besten Lektionen. Die Kirche wird aber ihre Rolle als Anwalt der Menschenrechte im Bewusstsein spielen müssen, dass auch sie aus dem weltweiten Unrechtszusammenhang, in dem wir leben, nicht herausgelöst werden kann. Theologisch gesprochen hiesse das: Busse ist wichtig, - und Klage: Wer klagt, wagt, die Dinge beim Namen zu nennen. Er streut sich Asche aufs Haupt - nicht Sand in die Augen. Schon das kann weiterführen.
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�	Bruno Simma und Ulrich Fastenrath (Hrsg.), Menschenrechte. Ihr internationaler Schutz. Textausgabe mit ausführlichem Sachverzeichnis und einer Einführung, 3. Auflage, München (C.H.Beck/dtv) 1992, S. 6.


�	Genauer: Bereits im älteren Völkerrecht, bei Vitoria und Grotius, darf «gegen einen Staat eingeschritten werden..., der seinen Einwohnern die wesentlichen Menschenrechte verweigert.» Die spätere Betonung des nationalstaatlichen Gedankens hat diesen Grundsatz verdrängt, der heute wieder zur Geltung gebracht wird. Vgl. Jörg Paul Müller/ Luzius Wildhaber, Praxis des Völkerrechts, Bern 1977, S. 376. 


�	Ich stütze mich im folgenden z.T. auf das Dokument «Rights or Privileges? An Independent Guide to the World Conference on Human Rights», Vienna, June 1993». Es gehört zur Pressedokumentation, die vor der Konferenz abgegeben wurde.


�	vgl. Otfried Höffe, Sieben Thesen zur Anthropologie der Menschenrechte, in: Der Mensch - ein politisches Tier? Essays zur politischen Anthropologie, hrsg. von O. Höffe, Stuttgart (reclam) 1992, S. 188ff.


�	Die Zeit, 14.5.93, S. 9.


�	vgl. meinen Artikel «Ein bisschen - wovon? Zum Erscheinungsbild des Rassismus» (ZeitSchrift 1990, S. 3ff).


�	vgl. die Kritik von SRK und UNHCR an der Praxis der Schweizerischen Asylgewährung (Pressekonferenz vom 9.11.93, div. Zeitungsmeldungen vom 10.11.93), sowie die Publikationen der Bewegung für eine offene und demokratische Schweiz (BODS).


�	«Bericht des Bundesrates über die künftige Ausländerpolitik - insbesondere das Drei-Kreise-Modell - im Lichte des internationalen Übereinkommens von 1965 zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung» vom 20. Oktober 1993.


�	vgl. Wolfgang Huber/Heinz Eduard Tödt, Menschenrechte. Perspektiven einer menschlicheren Welt, Stuttgart 1977, S. 95. - Das Buch von Huber und Tödt geht auf philosophische, theologische und juristische Aspekte ein und ist als Orientierung zum Thema Menschenrechte sehr zu empfehlen.


�	vgl. die These des Juristen Georg Jellinek, der 1895 behauptete, die Menschenrechte gingen im Kern auf die Forderung nach Glaubens- und Gewissensfreiheit zurück und hätten ihren historischen Ursprungsort im Kampf um religiöse Unabhängigkeit, wie er durch die Reformation ausgelöst worden sei; dazu Huber/Tödt, a.a.O., S. 124ff.


�	Theologische Basis der Menschenrechte. Unterlage für die Theologische Konsultation vom 18.-21. Februar 1976 in London, hrsg. vom Reformierten Weltbund, Genf 1976. (Spiritus rector hinter diesem Dokument war Jürgen Moltmann.) - Ganz anders in der Argumentation: Theologische Perspektiven der Menschenrechte. Bericht einer LWB-Konsultation über Menschenrechte, Genf (Lutherischer Weltbund) 1977. (Hier sind v.a. Anregungen von W. Huber und H. E. Tödt eingeflossen.)


�	vgl. Huber/Tödt, a.a.O., S. 157ff.





